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Ablehnungdes
Btirgerbegehrens bestätigt

Regierungspräsidium Karlsruhe weist Widerspruch zurück
Von u nserem Redaktionsmitglied
Ulrich Krawutschke

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den
Widerspruch von Ludwig Schulz, Sprecher der
Interessengemeinschaft Rheinstetten (IGR),
gegen die Entscheidung des Gemeinderates der
Großen Kreisstadt, ein BüLrgerbegehren zum
geplanten Edeka-Fleischwerk aus rechtlichen
Gründen abzulehnen, als unzulässig zurückge-
wiesen. ,,Das war ja zu erwarten", sagte Schulz
den BNN auf Anfrage, ,,denn das Regierungs-
präsidium hat nur wiederholt, was es zuvor der
Stadt als seine Rechtsauffassung mitgeteilt
hatte. "

Nachdem der Gemeinderat Rheinstetten im
vergangenen Novem-
ber in öffentlicher Sit-
zung die Unzulässig-
keit eines Bürgerbe-
gehrens zum Edeka-
Fleischwerk - nach
Rücksprache mit dem

,, B auleitplanung f ür Fleischwerk
kann nicht Gegenstand sein"

derliche ZahI von Unterzeichnern erreicht
war, jedoch ein Ausschlussgrund nach Para-
gral 2l der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg vorlag.

,,Die Bauleitplanung kann nicht Gegenstand
eines Bürgerentscheides sein", so Weber. Aus-
führlich habe sich die Widerspruchsbehörde
mit den vorgebrachten Argumenten auseinan-
dergesetzt, komme aber auch unter Beachtung
der vom Widerspruchsführer angeftiLhrten
Aussagen aus der Gesetzesbegründung zu dem
Ergebnis, dass ab Bekanntgabe des Aufstel-
lungsbeschlusses des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes ein Bürgerentscheid nicht
mehr in Betracht komme. Auch sei durch zwi-
schenzeitliche Entscheidungen des Gemeinde-

rates keine neue Frist
zur Einreichung eines
Bürgerbegehrens er-
öffnet worden. denn
das Bebauungsplan-
verfahren sei als ein

Regierungspräsidium - aufgrund rechtlicher
Bestimmungen der Gemeindeordnung festge-
stellt hatte, war hiergegen seitens einiger Un-
terzeichner des Bürgerbegehrens Widerspruch
eingelegt worden. Insgesamt gingen sechs Wi-
dersprüche ein, über die das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe als zuständige Instanz zu ent-
scheiden hatte. Fünf dieser Widersprüche wur-
den jedoch vor einer förmlichen Entscheidung
zurückgenommen. Im verbliebenen FaIl Lud-
wig .Schulz erging nun der Widerspruchsbe-
scnelo.

In seiner Entscheidung stellte das Regie-
rungspräsidium fest, so Pressesprecher Kon-
rad Weber gegenüber den BNN, ,,die Ableh-
nung des Antrags durch die Stadt Rheinstetten
ist rechtmäßig". Wie bereits die Stadt selbst
kam das Regierungspräsidium bei seiner Über-
prüfung zu dem Ergebnis, dass zwar die erfor-

einheitliches Verfah-
ren anzusehen, so das Regierungspräsidium
weiter. ,,Damit hat die Widerspruchsbehörde
die Entscheidung der Stadt in vollem Umfang
bestätigt ", kommentierte Rheinstettens Ober-
bürgermeister Sebastian Schrempp die Ent-
scheidung.

Gegen diese kann, so Weber, beim Verwal-
tungsgericht (VG) binnen eines Monats nach
Zustellung des Bescheids Klage beim Verwal-
tungsgericht Karlsruhe erhoben werden.,,Eine
rechtliche Auseinandersetzung in der Sache ist
denkbar, wir überlegen noch", sagte Ludwig
Schulz. Zunächst wolle er das Ergebnis der
beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim ein-
gelegten Beschwerde gegen das Urteil des VG
Karlsruhe, das Edeka-Verfahren bis zur Ent-
scheidung über einen Bürgerentscheid nicht
,,einzufrieren" (die BNN berichteten), abwar-
ten.


